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Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §46 Abs1;

Rechtssatz

Eine Überwachungsp4icht des Rechtsvertreters besteht nach stRsp auch gegenüber verläßlichen Bediensteten.

Umsomehr ist diese P4icht bei Kanzleibediensteten zu fordern, die den Kanzleibetrieb "etwas ins Wanken" bringen.

Das Fehlen jeglicher Angaben über eine grundsätzlich taugliche Weise der Erfüllung der gebotenen

Überwachungspflicht steht dem Erfolg eines Wiedereinsetzungsantrages entgegen (Hinweis E 19.4.1994, 93/07/0137).
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